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Universitätsstadt Tübingen 

 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 

geschlossenen Gruben 
 

Vom … 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung vom 
20. Januar 2005 (GBl. S. 219, ber. S. 404), zuletzt geändert durch Artikel 41 der Achten Verordnung 
des Innenministeriums zur Anpassung des Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und 
Bezeichnungen der Ministerien vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 69) und der §§ 4, 11 und 142 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 28 der Achten Verordnung des Innenministeriums zur 
Anpassung des Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien 
vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), in Verbindung mit den §§ 2, 8 Abs. 2, 13 und 17 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. 
S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 29 der Achten Verordnung des Innenministeriums zur 
Anpassung des Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien 
vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68) hat der Gemeinderat am …… folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 31. August 
1992, zuletzt geändert durch Satzung vom 21. März 2011, wird wie folgt geändert: 
 
§ 9 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Die Klärgebühr beträgt: 
a) bei Kleinkläranlagen 22,40 Euro für jeden m³ Schlamm; 
b) bei geschlossenen Gruben 2,80 Euro für jeden m³ Entleerungsgut. 
Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende ganze Zahl abgerundet, 
solche über 0,5 auf die nächstfolgende ganze Zahl aufgerundet.“ 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Tübingen, den 
 
 
Boris Palmer 
Oberbürgermeister 


